
Schenkung § §  520—527

Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, verlangen, daß ihm 
an Stelle der fehlerhaften Sache eine fehlerfreie geliefert 
wird. Hat der Schenker den Fehler arglistig verschwiegen, 
so kann der Beschenkte statt der Lieferung einer fehler
freien Sache Schadensersatz wegen Nichterfüllung ver
langen. Auf diese Ansprüche finden die für die Gewähr
leistung wegen Fehler einer verkauften Sache geltenden 
Vorschriften entsprechende Anwendung.

§525
(1) Wer eine Schenkung unter einer Auflage macht, kann 

die Vollziehung der Auflage verlangen, wenn er seinerseits 
geleistet hat.

(2) Liegt die Vollziehung der Auflage im öffentlichen In
teresse, so kann nach dem Tode des Schenkers auch die zu
ständige Behörde die Vollziehung verlangen.

§526
Soweit infolge eines Mangels im Rechte oder eines Man

gels der verschenkten Sache der Wert der Zuwendung die 
Höhe der zur Vollziehung der Auflage erforderlichen Auf
wendungen nicht erreicht, ist der Beschenkte berechtigt, 
die Vollziehung der Auflage zu verweigern, bis der durch 
den Mangel entstandene Fehlbetrag ausgeglichen wird. 
Vollzieht der Beschenkte die Auflage ohne Kenntnis des 
Mangels, so kann er von dem Schenker Ersatz der durch die 
Vollziehung verursachten Aufwendungen insoweit ver
langen, als sie infolge des Mangels den Wert der Zuwendung 
übersteigen.

§527
(1) Unterbleibt die Vollziehung der Auflage, so kann der 

Schenker die Herausgabe des Geschenkes unter den für das 
Rücktrittsrecht bei gegenseitigen Verträgen bestimmten 
Voraussetzungen nach den Vorschriften über die Heraus
gabe einer ungerechtfertigten Bereicherung insoweit for
dern, als das Geschenk zur Vollziehung der Auflage hätte 
Verwendet werden müssen.

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter be
rechtigt ist, die Vollziehung der Auflage zu verlangen.
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